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Maj. i» UllerhöchstWeroI.We.Mrb
Fürstenthum-undLande» allergnädigst aufgcstcll-
te ^ucjicium äeleMum mixtum in ^lilirsribus, 
geben hiemit jedermänniglich zu vernehmen : was 

Massen Allerhöchst-gedacht Se. Kays. König!. M a j. aus zartesten 
Antrieb Dero Lands-Mütterlichen Sorgfalt in K ra ftD e ro , bM  
faßtenaüergnädigstenkelolurion 66. W im  den 24. Mertz 175z. 
dieses 1u6icium6e!e^-rcum mixtum in X1i!it3ribu8 für die gesamte 
I .  Oe. Länder in der heilsamen Absicht /  damit eines theils alle seit 
vielenIahrenherzwischenMerhöchstDero Militari, dann denen O - 
vil.Stellen hervorgebrochene/und obgewaltete luriZÜiäkion«. I r -  
rung-undMißhelligkeiren/wodurch ein-so andererseits die Beför
derung derGOttgefälligen ^uttiLstätshergehemmet worden/gär ltz- 
lichen abgethan/und hindann gehalten/anderen theils aber auch/ 
und zwar hauptsächlichen das Recht denenPartheyen ungehindert/ 
desto schleuniger gesprochen werden möge/Wergnädigstangeordnet/ 
und in Dero Landes-Fürstlichen Haupt-Stadt Grätzin Steyer 
niedergesetzet /  diesem )u6icio öele^ato auch eben jene ^ A iv i-  
tät/und ^urbontät/ der sich andere Gerichts-Stellen zu praeva- 
d'ren haben /  allermildest beygeleget/ und anbcfohlen haben/ daß 
selbes als die erste ln llsnr in kl,l,tMku8 mixN8 angesehen/ und 
relpcÄiret/ bey selben alle vorkommende rechtliche 0»lu8, welche 
das in vorbesagten I .  Oe. Landen befindliche M litare betreffen/ 
nach Allerhöchster Vorschrift der diejertwegen diesem/ )u6rcjo6eIo.

ertheilten und unter der Allerhöchsten eigenhändigen Unter
schrift Sr.Kays. König!. Maj.ausgefertigtenlnstruÄion venuti. 
re t/ und erörteret/ darüberhin auch mit dem rechtlichen Spruch 
fürgegangen werden solle. Damit nun dieser Endzweck vollkom- 
mentlich erreichet/ denen juttiL- suchenden P artheyen aber auch eine 
sichere Anleitung/ und Richt-Schnur aircsvrüinem ju6ic>»sium 
gegeben werde; So ist aus Allerhöchsten Befehl nachfolgende bey 
diesemjuckcio äcle^sto von nun an zu beobachten kommmde Ge
dichts-Ordnung verfasset/und durch Allergnädigste l^elolurion 
6. 6. 14 ten Uecembrjg 175z. Allermildest bestättiget worden: 
Und zwar ,

im d. Sollen alle gerichtliche Klagendem Praest6! schriftlich 
übergeben/ von diesem praetemjrt/und so dann behörigin das proco. 
coltum Lxbibitorum eingetragen/jedoch die weitere Verfahrung zu 
Beförderung der M nm ündlich mitvierzwischen dem Kläger/ünd 
dem Bcklagten wechslendm Redcn(wozuder TagjedeSmaivon dem
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zu bestimmen ist) vorgenommen/und diese mündlicheNoth- 
dirrsts -Abhandlungen tuccin6kd, und nur die Haubt-Umstände 
dermassen prokocolliret werden /  damit sich niemand von denen 
Pattheyen entschuldigen könne/ man hatte sie mit ihren Behelfen 
nicht angehöret: Dessen ungeachtet aber stehet diesem äuckcio äe- 
le ^co fre y / nach erforderenden Umständen /  als wegen Wichtig
keit derStrittiache/oderEntlegenheitderenPartheyenauch schrift
liche Verfahrungen anzuordnen /  denen jedoch mit vier Schritten 
(  worunter auch das Klag - des ^Äoris , in welchem die Par
theyen alle ihre habende Behelffe einzubringen sich zu befleißen ha
ben/ verstanden ist) ein gäntzliches Ende gemacht/auch nach sol
chen vier Schriften keine weitere mehr zugelassen werden solle; ES 
wäre dann Sache/daß Keu8 Convencu«; in änplicu eine Neue
rung von Wichtigkeit anführte /  als in welchem Fall beyden Pars 
Ihcyen/und zwar jeder mit einer S ch rift/ nemlichen mit Schluß/ 
undGegenfchluß über diese Neuerung zu verfahren dergestalten je
doch erlaubet seyn solle /  daß in dieser fünft - und sechsten Schrift 
nur lediglich die neuerliche Anzüge/ so viel möglich/ kurtz zu berüh
ren/von denen übrigen bereits vorhin verhandelten Nothdürften 
aber gar nichts mehr anzuführen /  folglichen nach diesen beyden 
Schriften denen Partheyen keine weitere Verantwortung zu ge
statten seye.

2cw Haben die Partheyen ihre Schriften/und Reden ohne 
allen unnötbigen Weitläuftigkeiten vorzutragen; Es mögen solche 
durch die streitende Theil sechsten /  oder durch Sachwalter /  und 
^clvocaten verhandelt werden /  denen besonders hiemit ernstge- 
mcssen anbefoblcn w ird / alle unnöthig-und weitläustige Wieder
holungen deren in der Schrift ihres Gegentheils angebrachten Be
helfen/ und Grundsätzen gäntzlich zu unterlassen/ und auf solche 
nur kurtzum PUNÄitkime.tz aä Im um , Ac. zu
antworten/ zu welchem Ende dann m allen Schriften die tunclL- 
menta punÄrmm einzutragen/ und sogestaltig widerum von de
nen Gegneren zu widerlegen seynd: Massen dann die unerlaubte/ 
und nur zu Erfüllung der Bläter abzielende keriftu mpcioncn gäntz
lich verbotten/ und eingestellet werden; Dergestalten/ daß man 
hierauf unnachsichtlich halten/ und die übertrettende ^clvoc«»ren 
mit gebührender Straffe der 8ulpcn1ion, oder im erforderlichen 
Fall wohl gar der behörigen Emotion ab oiiieio anzusehen immer
hinbedacht seynwird.

Zkid. Is t bey diesem luüicio äele^ato mit Abschneidung aller 
auch übrigen Weitwendlgkeit zu verfahren; Dahero nach Beschaf
fenheit der Sachen /  und obwaltenden Unständen alle Lxceptioncr
ckl^ori« von dem Beklagten anfeinmahl eingewendet/ und solche 
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von dem Kläger/ welcher durch diesen Esnwurf in die Stelle des 
Beklagten verfallet/ nur mit einer Schrift/oder mündlichen Rede 
abgelehnet werden sollen: Wo sodann das Judicium deleMum 
zuerkmnmhat/ ob denen Partheyen eine weitere Verfahrung ge, 
stattet werden solle/ odernicht.

4td. Die gerichtliche Terminen betreffend/ solle deren Aus
messung zwar in der Gewalt des Gerichts lediglich beruhen /  dahin
gegen aber jeder derenselben ohne Ausnahm peremptorisch seyn z 
Wobeyderin die Cnge getribenen Parthey bevorstehet/ bey er
heblichen Ursachen eine Verlängerung des ausgesetzten Termins 
anzusuchen; welche Vrsach jedoch dasludicium deleMums um 
nurdcrmuthwilligen Verlängerung des Rechts nicht Thor/ und 
Angel zu eröfnen) ausdaS genaueste zu untersuchen hat.

5td. Nach verstrichenen peremptorischen Termin/ oder FallS 
der Kläger/ oder der Beklagte bey der gegentheilisch- ausgeschrie
benen Tagsrtzung nicht erscheinet/ solle (wann besagtermaffen ein- 
so anderer Termin zur Schrift oder mündlichen Verantwortung von 
diesem Gericht aus nicht erstrecket worden) der gegnerische Bericht 
für delert-oder der bey Gericht nicht erscheinende ohne weite
ren pro contumaci angesehen werden/ welches jedoch zu Hindun, 
Haltung aller unnutz- und weitlaüstigen kettitutionr - Gesuchen dem 
für (leiert- oder contumsci angesehenen Theilvor dem rechtlichen 
Spruch zu erinnern is t/ und solle diese Errinnerung ä d isin ti. 
mar, eine Verlängerung von dreyen Tägen würcken /  auch deme 
ungeachtet der Anfangs ausgeblibene Theil /  falls er bey der ersten 
Tagsatzung sein Ausbleiben nicht hinlänglich rechtfertige/ dem 
ändern Theil die disfällig-gehabte Unkösten zu bezahlen gehal
ten seyn. Was

6rd. Die Bestellung deren gerichtlichen Verordnungen be
ru ft; So ist solche durch ordentliche von dem Zustellenden ( welcher 
jedertzeit eine militärische Persohn seyn solle) ausgehende Schein: 
oder aber /  da die Portheyen abwesend wären /  durch beyzubringen- 
habende Post - vor Gericht zu beweisen.

7md. Solle es erlaubet seyn /  bey diesem ^udicio dele^to 
entweders selbst in Persohn /  oder durch genugsam Bevollmächtigte 
zu verfahren/ dahero sowohl von dem Sachwalter des Klägers/ 
als des Beklagten jedesmal in Lxordio Iici8 bey denen mündlich, 
oderschristlichen Verfahrungen der Gewaltsam aufjuweisen ist.

8vd. Solle Hey denen mündlichen Verfahrungen pott Oon- 
clulionem in crmk, und nach von denen Partheyen eingelegten
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Mothdursten sogleich geurtheilet /  der Bescheid verrussen /  und her
nach denen Partheyen schriftlich hinaus gegeben/ nicht minder 
auch/ Wannselbebey dem Spruch es bewenden zu lasten sich er
klärten/ die eingelegte ^Aaalsogleich: widrigen falls aberelap8ö 
termino kivillonis wiederum bey einer anordnenden Lxrotuli. 
rungs-Tagsatzung zuruckgestellet werden; Wo ansonsten wann 
einTheil Kivilionem ansuchet/ die eingelegte vocumems zu Be
legung deren Xäotivorum äeciäenäi beyzubehalten seynd: Nach
dem es jedoch bey schriftlichen Verhandlungen deren 1?roccilen un
umgänglich erforderilchseyn w ill /  ordentliche (Hollstiones, oder ln . 
rotulationes LÄorum zugestatten; So solle

9nd. Aufdie Duplic jedesmal die peremptorische (5ol!k,tiom. 
rungs - Tagfttzung untereinstens bestimmet werden; Wo demnach 
die Partheyen an dem bestimmten Tag in der kxpeclirur so gewiß zu 
erscheinen/ und ihre/^ätabehörig zu inttruiren haben/ als im wi
drigen mit der einseitigen Oollaeionirungohne weiteren vorgegan
gen werden solle; Sofern nicht ein /  oder anderer Theil auf vor
läufig schriftliches Anlangen eine Dilation a ^ucücio äelcMo er
halten hätte. Wann demnach

io .  Der Proceß solchergestaltin collarionirt; So solle er von 
dem Lxpeäitore den nemblichenTag ohne weiteren Verzug dem pr-e- 
liä j überreichet/ und von diesem aä rcterenäum» sodann zum endli
chen Ausspruch beförderet werden. Was

u m d . Die dißfältige ^xrotulirungen deren ^äden betrift/ 
sollen solche nach pukücirten Urtheil eben /  wie bey der mündli
chen Verjährung denen Partheyen /  wann selbe keine kevi. 
iion anzusuchen sich erklären /  alfogleich; im widrigen Fall aber 
e!ap80 lievilionis termino bey einer LxrotulirungS < Tagsatzung 
wieder zurück gestellet/und nur allein die pro Lc conr^ verhandel
te Schriften/ in welchen der Empfang deren von Gericht zuruckge
stellten Original-^Ä en  gewöhnlicher Massen einzuschreiben ist/bey 
der Lantzley wohlverwahrter erhalten werden. Solte aber

i2m d. Das Urtheil bey diesem Gericht nicht mündlich/ son
dern schriftlich denen Partheyen kund gemacht werden ; Wlrd eS 
jederzeit erforderlich seyn/ bey diesem juäicio clele^aro um eine pe- 
remprorische Lxrotulirungs- Tagsatzung anzulangen /  wann die 
Partheyen ihre in krocellu beygebrachte Documenta (jedoch ge
gen obigen Vorbehalt relpeÄll keviiionis) anwiederum zurück 
zu erhalten das Verlangen tragen.

iZ tid . Is t dieses )uäicium clele^atum in juclicanäo auf die
M i t a r .Satzungen auch auf die in Sachen bereits erlassene/ oder 
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annoch zu erlassende Allerhöchste kr elolutiones , oder allenfalls auf 
die allgemeine Rechte gebunden. Wann nun

i4td. Nach denen vorgeschobenen Maß-Regeln daSUrtheil 
bey diesem Zudicio deleZato pukliciret/ und eine Parthey stch wir 
der solches zu beschweren befugte Ursach zu haben glauben solte; 
So stehet derselben bevor/ bey dem in Wien Aüergnädigst aufge
stellten Kayserl. Königl. Hoss-Kriegs- Räthl. ju tt iL . Lollegjo die 
Revision in dem gleich unten ttaruirenden l'erm m o, wie auch in 
erforderlichen Fall diekestitutione8in incexrum, auch andere der» 
ley kcmedia extraordinaria innerhalb der in denen Rechten vorge
sehenen Zeit anzusuchen: im Fall nun von der obsiegenden Parthey 
inzwischen um Ertheilung der Lxecmion, oder Vollziehung des pu. 
Klienten Ausspruches angelanget lvorden; So ist die also anlan
gende Gegenparthey aufdienoch nicht verflossene kevilions.Zeit 
zuverweisen: Nach denen verstrichenen bacalien aber/ wann bey 
Zulassung der kevilion kein Stillstand verordnet/ undangehenget 
worden/ in oräine zu verbescheiden. Nichts destoweniger kan

i  z-td. Der Überwinder vor denen verflossenen Natalien/ wo 
dieGefahr eines erleidenden Verlurstes obhanden/ umSicherstel- 
lung anlangen /  welche Sicherstellung auch bewilliget und ein H  
minv8nach guten Befund d e s ^ ic ii dele^ati anberaumet/ nach 
dessen Verstreichungdann das nöthige zu des anlangenden theilS 
Sicherheit vorgekehret werden solle. Bey H r u n g  endlichen de
ren Lxpen len solle kein weiterer Zahlungs-Termin beygesetzet wer
den/ wann schon vorhin gleich nach dem Haupturtheil eineWahr- 
nung erhalten worden /  sonderen es solle die bereits verwiligte/ oder 
Wohl gar geführte kxccution sich auchaufdie Lxpenlen ( wann 
ein Theil m solche condemmrt worden) und nicht minder auf die 
allenfalls verursachende ^uverexpeniendergestalten erstrecken/ daß 
solche nicht für erloschen zu halten/bis nicht der Kläger vollständig 
befriediget ist. Die Lxecution nun

i6 ld . Kanentweders in beweg-oder unbewegliche Güter de- 
Schuldners/ deren ein-oder die andere zu ergreifen lediglich von der 
W illkür des Klägers abhavget/ oderwohl garin Ermanglung de
ren ( jedoch ohne Abbruch S r .  Kays. Königl. M a j. Allerhöchsten 
Dienstes) in der Persohn des Beklagten/ im Fall selber keine Gage 
zu g«niessen hätte/vollbracht werden; I n  welch-letzterem Fall sich 
das Judicium dele^atum durch millksrischeVerarrestirung der ver
schuldeten Pttsohn nach erheischenden Umständen zu versicheren 
hat: W ird die^xecution in bona mobilia, HUL sec^numur 
IVNLM geführet; So seynd solche ( ausser der Beklagte gäbe frey
willig etwas in die Sperr) nach vorläufiger Begrüßung des ju -
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rkälcentenS jenes Ortes/ wo sie ligen/manu militari kndkeVer- 
wahrung zu setzen; Wobey jedoch zu beobachten/ daßausdie nö- 
thige eines Militari?, wann dabey der Herren-Dienst lci,
dete/keine kxecutiou zuverwilligenseye. Diese nun dergestalten 
in die Verwahrung gebrachte Mobilia ftynddurch 2. unpartheyi- 
sche Schätz-Männer/ die das Gericht so gleich ex ollicio zu be
nennen hat/mitels Zuziehung eines Schätzungs-^ommillarjj zu 
schätzen/ und falls der Beklagte diesen mit der baaren Bezahlung 
innerhalb des ihme gerichtlich ansetzenden peremptorischen Ter
mins nicht zuHülfe eilet/ an einem durchden Trommelstreich pu- 
blicirenden Tag zu Licitiren/ das eingelößte Geld zu Gerichts- 
Händen zu erlegen/ von solchem /  so weit es erklecklich ist /  der Klä
ger zu befriedigen /  das allenfalls erübrigende aber dem Beklagten 
zurück zustellen: Führt der Kläger die Lxecmion in unbewegliche 
Güter/ welche da gemeintglich fremder Gerichtbarkeit unterworfen 
seynd; So muß dahin ein ordentliches Lompak - Schreiben erlas
senwerden; Wo so dann der luäex. Lxecucioni8 die Zahlung des 
jenigen/ was bey diesem luäicio dele^aro jnquamo, L  quali 
ausgemacht zu haben schriftlich dahin erinneret wird /  zu verschaf
fen hat. Solteessich

i7md. Zutragen /  daß sich der Kläger durch einen gerichtli
chen Beschlag an denen kloküien /  (üapiralien/ oder an der krili- 
tar^a^e seines Schuldners zu versicheren gezwungen wäre; So 
sollen in dem ersteren Fall derley Xlobllia, gleichwie oben in Lxecu- 
tione gemeldet worden/ wann es thunltch ist/ gleichfalls manu 
militari in sichere Verwahrung gestellet werden /  wo es so dann 
nach juttikcirten Arrest eben so/wie oben erwehnetworden/gehan
delt werden solle /  so der Kläger zu seiner Bezahlung zu gelangen 
das Verlangen trag t: I n  dem anderen Fall /  und wann einige 
(Kapitalien des Schuldners mit Arrest zu belegen /  solle an den 
ditorn dieser beschlagenen Lapitals-Post (sofern selber der Kl,1i- 
tar- luriscl'Aion unterstehet) ein 1ntcrim8 -Verbott erlassen wer
den/ kraft welchen er seinem ercdieori die beschlagene SchuldenS- 
Post aufkeine Weis bis weitere Verordnung verabfolgen zu laßen 
Lub pvena Ke^rcflu8verbundenist; Sofern aber der Debitor einer 
anderweitigen Gerichtbarkeit unterligt; So ist ein solches mittels 
eines (^ompak- Schreibens zu bewürcken/und jederzeit hievon uni 
tereinstens der Beklagte zu erinneren. W ird nun dem Arrest, schla
genden sein geschlagenes ^rrettum  juttitic.ret; So hat der Klä
ger Hiewegen ein besonderes Petitum an dieses luclicium clclc^a- 
tum zu stellen/ die weitere Lxecutione8 anzusuchen/ und die Ab
schreibung von dem l^Apitali, worauf das Verbote geschlagen wor
den/ so viel seineForderung cum lua caula betrift/ anzubegehren. 
Wo im Gegencheil indem dritten Fall /  und was dasverhengende



Derbott deren ksilitar-.Oaxer, an belangt/das jenige Allergnädig- 
sie Ocnerale, so wegen der Oibcicr8. Schulden bereits verfasset/ 
und im vorigen Jahr untern 22, Junii allschon publiciret worden/ 
pro ^orm a zu nehmen ist. Was endlichen den ö^oäum procecien- 
äi Hey )utti6cirung deren Arresten betrift/ da ergibt es sich von 
sechsten/ daß kein lnterim8. Verbott anderst verwilliget werden 
könne /  ausser wann die Schuld richtig/ oder aber l^enculum Oi. 
ttrL<I:iom8 obhanden ist /  mithin wann Hierinfalls vorhero die nö- 
thige kraecaunon genommen worden; So solle auf das schriftliche 
Anlangen zu Verwilligung /Vrrctti jedesmal sogleich eine perem
ptorische Tagsatzung bestimmet/und bey solcher lummarid erkennet 
werden/obdas /^rressum zu juibüciren/ oder zu rclaxirenseye? 
Indem ersteren Fall kommet es auf die vorgeschriebene Maß-Re
geln an; I n  dem anderen Fall müssen die arrestirte bona dem Be
klagten wiederum frey erlassen/ auch wohlnach Befund der S a 
chen/und bey anscheinend- muthwilligen Angang demselben die Un- 
kösten/ und Schäden nach summarischer Erkanntnuß /  und ohne 
(ausser bey erforderlichen Umstanden ) besonders ausschreibenden 
Tagsatzung taxiert/ und zugesprochen werden.

l8vo. Die alda vorfallen - Mögende Processus eä;<^ale8» 
oderOriäseAbhandlungen betreffend /  sollein solchem Fall ein K u 
rator acl litcs bona, oder/da es erforderlich wäre /  und die Ori- 
äa ein beträchtliches Vermögen begreiffete/ auch ein Ouracor bo
norum bcso^erSaufgestellet werden: Dieser hat d iekona eäiäka- 
lia gewissenhaft zu besorgen/ jener aber ohne Saumnuß bey dem 
jucliciobele^ato sich um ein Oonvocation8 Lcliäb zu bewerben/ 
in welchem denen (>eäiconbu8 zur Anmeldung ke^uiLriter 6.W0- 
chen z. Täge lub k>oena praccluii anberaumet werden sollen. Nach 
Anmeldung deren O eäicorum , und des l^uralork hierüber beys 
bringenden mündlichen Lxceprion, Schluß/ und Gegenschluß 
solle ( sofern die gegeneinander verhandlende Iura nicht eine weit- 
schichtigere Erörterung erforderten) sogleich derOricl.» ? Ausspruch 
gemacht/ die Oasslüication form iret/ und publiciret werden; Und 
wann einige aus denen in einem solchen LäiN  verfangenen Pars 
theyen ihre Behelfe einzuhollen erhebliche Ursach hätten /  um eine 
Zeit-Verlängerung bey dem joäicio äcle^aro anzulangen; So 
solle auch der oben lub bccna prsecluti ausgemessene 6. wöchige 
Termin erstrecket /  dahingegen iu rebu8 majori8 m om enti, Lc al. 
tior,8 jn6a^jm8 denen Partheyen auf Verlangen eine schriftliche 
Verjährung gestattet/ und hierüber erst der Priorität halber die 
Oaliiücation errichtet/ und der Oricla. Abschied bey einem zur 
^ublicarion besonders bestimmenden Tag publicirt werden.
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rynd. Sollen sogleich nach verbeugtem K E  und ungeord
neten 6urstore acl ljtL8,wan der obserirte Oebltor Kons mobi
lia h a t/ solche nach obigen Maß-Regeln licitanöo zum Verkauf 
gebracht/ und das Geld in äepolno erhalten/ oder von dem 
duratore jedoch mit erforderlicher Sicherheit/ § 5  cum conlenlu 
)u<1icij aä truÄiücanöum angeleget werden. D a  aber der boms 
ceclens bona immobiliki besitzet/ seynd hierüber die Oreclitore8 zu 
vernehmen /  und wann sie insgesamt /  oder wenigstens der mehrere 
Theil: Das ist die am mehresten zu forderen habende von ihnen in 
den Verkauf sothaner unbeweglichen Güter einwilligten; So ist 
durch ein «Dompak. Schreiben anden )uri8cljcenten/ unterdessen 
Gerichtbarkeit derleybonaimmobilialigen/ die Sache dahinein
zuleiten /  daß solche zum besten deren O e E . Partheyen nach 
Verstreichung deren gewöhnlichen kicitstionn. Terminen über vor
läufig - billigmässige Schätzung verkauffet werden; Wo sodann /  
wann der Tag zum Verkaufbestimmet /  solcher auch denen Oeäi- 
roribuskundgemacht/ und vor sich gegangen/ das einlöfende Geld 
an das suäicium clelc^tu m eingeschicket/oder falls sich keinKauffer 
nach verflossenen Terminen hervorgethan hätte /  ein solches unge
säumt an dieses )uclicium einberichtet werden solle. I n  beyden 
Fällen nun/

2Omd. Und nachdem die O eäitorer in ihre behörige OkMs 
eingetheilet/ auchdasO»ili6 catjon8-Urtheilpnb1icjretworden/ 
hat bey einem ex OKcio bestimmenden Tag der Kurator bonorum  
(imFall nemlichen ein solcher absonderlich bestellet worden wäre) 
in Gegenwart des duratorirr acl Kite8bey Gericht über die geführ
te ^cl mimttrstion, und der Kurator aä Kite8 über die in processu 
eüiÄali ausgelegte Gerichts-Taxen/ oder aber sofern dieser letzte
re zugleich die Stelle deS (^uratorw bonorum vertrettete über 
bendes seine Rechnung zu legen; denen dann einem/ wie dem an
derem ihre krecompen8 nach Maß deren Arbeiten/ und des Ver- 

/ mögenS clckerminiret werden solle: Der (Kurator sci Kite8 ĉ u» ta- 
Ii8 hat seine kxpensen-8pec,6crltion mit behörigen Vocumenten 
zubelegen/ und da man solche Überhöcht angesetzter findete/ istdie 
sinec kcation ex Oüicio zu moäeriren: Dahmgegen wann die 
Rechnung des durLkori'8 bonorum einer Bedenälichkeit unter
worfen wäre/ und nichtin conrincntl beantwortet werden könnte; 
S o  ist solche unter einem ex OKicio ansetzenden Termin/ und 
desgleichen die Meinung von Gehörde abzuforderen/ auch hierüber 
alsogleich zu erkennen; Ausser eS wäre an deme/ daß das Gericht 
durch diese 2. Schriften ( verstehe die Bemänglung/ und Ablei- 
nung)in juclicanclo annoch einem Anstand fassen möchte/ HUO 
calu es auch auf die Gegensbemänglung/undSchluß Ableinung 
ankommen könte/ deren beyde aber unter engen peremptorischen
Lammen zu verfassen seyn wurden/ damit/so vil möglich/ das



KäiAsl. Weesen zu Behufderen armen ^rcäikorum beschleunigt/ 
und diesen zu dem ihrigen mit schneller Hand verhelfen werden mö- 
ge. Selten sich nun zum Beschluß einige auö denen in derley O i-  
6a. Weesen verfangenen Partheyen wieder das bey dem )uäicio 
öeleAUo abgefaßte LlslIi6cstion8 . Urtheil an das Kays. Königl 
Hof-Kriegs-Räthllche )uliiL.(^o!!eFmm wenden/ ünd sä Kevi- 
6onem gelassen werden; So ist von Gericht aus die Vorsehung 
dahin zu machen /  daß die kevilion ansuchende Parthey in Os- 
lum viÄorj»: nicht verkürtzet/sondern sicher gestellet werde; Son
sten aber die Beschliessung des obhangenden Lä.Äsl - WeesenS 
nicht zu hemmen/ und mit denen übrigen Anweisungen ohne wei
teren fürzugehen. Is t nun

2 1 md. Das ganße LäiÄsl Vermögen in seineRichtigkeit ge- 
setzet; so hat sogleich der (Kurator sä l^ires nach dem OsMücrition8. 
Abschied/und nach Kräften derverhandenen^lsssL dieCintheilung 
zu machen/ und solche zur Hpprobscion dem Gericht zu überrei
chen; Nach welcher sodann denen Oeäicoribu8 lecunädm ^rre- 
ro^scivs ?ric>rit-tti8 an einem bestimmten Tag entweders auf die 
verhandene/oder per licirsrionem bonorum eingeldßte Barschaf
ten/ oder falls die Güter nicht hätten verkauffet werden können/ 
sä Kons ipis die Anweisung ertheüet werden wird /  dergestalten 
jedoch: daß/ so oft ein öreäitor ein bonum immobile an sich zu 
bringen gedencket/ hierüber noch ehevor die anderweite dreäico. 
rc8 vernommen werden sollen; Wovon der Oursnor sä I_ätes eine 
fernere kLemunerstjon um so minder anzuverlangen hat/ als sel
ben/ wie oben gemeldet worden/ seine Belohnung überhaupts/ 
und zwar nach Maß des Oiäscsrii Vermögens /  deren vielen Par
theyen/ auch der großen M ühe/ und Arbeit ausgeworfen werden 
muß. Und dieses ist /  was die neuerliche Verfassung/ und zu ob. 
lerviren habende Aormsm detrift: Damit aber auchjedermän- 
niglich wissen möge/ was für Personen/ und was für S tr itt-  
Sachen der Gerichtbarkeit dieses Zuäicii äele^sti unterworfen: 
so wird hiemit zu eines Jeden maßgebender Nicht-Schnur wei
ter in vim le^,8 perpetub vsliturse kund gemacht/ daß zu die
ser Gerichtbarkeit

22äb. Alle die im Lande/ oder das )uäiei'um äclexatum be
treffenden Ländern liegende Regimenter gehörig/ wann sie in cor. 
Pore belangt werden/ nicht minder die Oenerslm/ welche sich im 
Lande befinden (wann sie auch würckliche Land - Leute /  doch aber 
nicht würcklich im Lande begütert und anseßig seynd) die Gene- 
ral-Stabs-Partheyen/ das bey der Haus-Artillerie-dommLs- 
lsrisr, und S ch if-A m t angestellte bersonsle» und alles/ was 
nicht zu denen im Lande liegenden Regimentern gehörig/ und der

§  Hof-



Hof-Kriegs-Räth!ichen)uri8äi<5kion immech'atd unterstehet; Wo
von allem das Feld-Artillerie/ und ln^cmeur8-0orpo, wie auch 
dieOKicier8 von denen Invaliden-Spitälern ausgenommen scynd/ 
als welch- ein so anderes öey der bisherigen Verfassung zu verblei
ben hat.

2Ztid. Dieses )uäiciUM clele^tum hat nun in Ansehung 
vorberührten Militär-Standes mittels Anleg-und Abnehmung 
der S p e rr/ kuklicirung deren I'elramentcn/ und anderer dahin 
einschlagenden aLbuum conlecutivorum (  worunter die Verger- 
habung deren Pupillen nicht mit- einzunehmen ist) ernfolglichen so 
Wohl in Sterbfällen /  als öey Gelegenheit deren ex Conrraäbu, 
vel qusli entspringenden Stritt-Sachen mit rechtlicher Erkannt- 
nuß^ürzugehen; Die OriminiilüL aber hat der im Lande ausgestell
te S tabs-^uä ito r nach seiner besonderen lnllruäkion unter An
leitung des im Lande Lommsnäirenden Herrn Generalens/ auch 
nachOrdnung SeinerMajestät Hof-Kriegs-Räthlichen jult,?. 
(IlvIleLii jederzeit abzuhandlen.

24rd. Wann jemand einen OMcier bey seinem Regiment 
klaget /  und keine Ausrichtung erhaltet/ in solchem Fall ist zwar 
dem Kläger an das Hof-Kriegs - Räthliche Oollcxmm un
mittelbar zu recurriren nicht verwehret /  jedoch stehet denselben 
gleichwolen frey/ das juäicium cteleMum pro promororj'-i!«t)u8 
zu belangen/ gleichwie dann auch das juclicium selbst/ dafern das 
Regiment ans dessen Jufchreiben dem^Aori die gebührende 
nicht angedeihenliesse/ dieSache an das Hof-Kriegs-Räthllche 
^uttiL-^ollc^ium  zu behöriger Verfügung des weiteren einzube
richten haben wird. Und solchergestalten ist

2 5 td. Dem luäl'cio 6e!e^3to die Macht auch eingeraur 
met worden /  über einen Generaleu /  oder Officicr /  welcher in 
einem Lande /  obwolen daselbst mit der Dienstleistung nicht an- 
gestellet /  etwas verwürcket /  ob periculum in mor» alfogleich/ 
und in inttsnti zu coFlwiciren : Nicht minder ist dem Zuäicio 
äeleAuto die ebenmäßige (^oFmtion überlassen in äelu^i8 com- 
mumbu8 über die von denen Regimentern entfernete einzelne 
Soldaten sowohl /  als über die etwann durchreisende Generals- 
Personen /  und die von ihren Regimentern entfernete übrige k li-  
1ititrc8 , wann solche indem prüfenden Lande/ wo dieses juäi- 
cium clcleMum stehet/ V. A. dem W irt die Zech zu bezahlen sich 
weigerten /  oder sonsten Lxcellen ausüben wurden /  dergestal- 
ten /  daß selbes die aus diese /  oder auf eine andere Weis exce- 
üircnde Personen tan^uim in calu repentino alfogleich zur Ges 
nugthuung zu verhalten befugt seyn solle. Und damit



26ck. Alle die Beförderung heilsamer )ust,'r» Hömiw'ttra^ 
rion im widrigen hinderlich fallen müssende Umwege sorgsamst 
Hindangehalten /  und vermieden werden mögen ; so stehet 
dem juäicio äeieMo allerdings zu /  in denen vorkommenden 
Fällen die unmittelbare dorrelponäenr mit ändern polnischen 
Stellen im Lande jederzeit zu pflegen /  auch die in einem von 
dort aus entlegenen O rt etwann vorkommende Rechts-Sachen 
nach Erfordernuß deren Umständen an die m loco stehende 
Stabs * Officier /  Regiments-^uäirorer > oder auch d iviU  
Beamte zu luyäele^iren.

27md. Wofern eine dauta bey diesem luäieio angebracht/ 
und voll dem Beklagten beantwortet worden/ solle selbe auch als 
da geendiget werden; Wann gleich der Beklagte mittlerweil in 
rin anderes Land zu m olaren beorderet wäre; Und wann ein 
in dem Lande des juclicii befindlich gewesener/ und daselbst be
klagter General/ oder Officier vorgedachter Massen vor Endigung 
der wider selben eingeklagten Rechts-Sache in rin anderes Icr« 
ricorium überzogen /  oder zu seinen Regiment abgegangen wä
re / bleibt dem ^uclicio Uele^ato die Befugnuß bevor/ polk t-z. 
täm Icnrentism , Lc aklente reo wegen Vollziehung des Wider 
selben ausgefallenen Urtheilö entweder dem Regiments - dom . 
mariäanken/ oder dem commrmäirenden Generalen in dem Lande/ 
wo das Regiment/ oder der Beklagte stehet/ juzuschreiben /  und 
dafern von diesem /  oder dem Regiments-dommeoclanten Hie
wegen die Genugthuung zu leisten sich geweigert wurde /  sodann 
das Hofs Kriegs-Räthllche jnttiL do lle m  m um die behörige 
dompellirungs - M itte l zu belangen. Gleichwie nun

28vd. Oben gemeldet worden/ daß eine bey dem juclicio 
öeletzLto durch Ausspruch beschwert zu seyn vermeynende Par
they bey dem Hof-Kriegs-Räthlichen do lle^o das lie. 
Viiiorium» und zwar inner zo. Tägen von Zeit des puklicirt- und 
der Parkhey abschriftlich hinausgegebenen 8 nrenres anzusuchen 
habe; so kommet hier O rts noch zu bemercken /  daß/ wann ein 
Cdlmann/ oder Burger des Landes einen Officier /  oder sonsti
ge kLilitar.Person in l>erlon2libu8 klaget/ der Kläger bey dem 
Zuäicio 6 e lc^to  . unter welchem der Beklagte stehet/ zu erschei
nen: Ausgleiche Weis/ wann der klilitar^ einen Edlmann/oder 
Burger belanget/ selber bey dem ko rod iv ili, wohin der Letztere 
gehöret /  sich zu stellen/ und seine Klage (wie es ohnedeme rech
tens ist) auszuführen verbunden seyn solle.

Lynd. Was die drml3 8bucu8quepenäente8 betrift/sollen 
solche daselbst/ wo sie bereits angefangen/ ob der Krieg Rechtens

K  2 schon



schon würcklich unter denen Partheyen befestiget worden /  nicht 
ausgemacht/ sondern zu Hindanhaltung aller dolülionen deren 
Gerichtbarkeiten an dieses Zuclicium clele^ucum jnH ilirai-ibus  
m ixtum  mit allen Nothdursten ex O N cio  , und alsogleich k clie 
kubllcstioms dieser Kormre eingeschicket werden; Wann anderst 
die lubiiratL ^Lteris in die mehrerdeuteten Zucljcü eins
schlaget. Von diesem Zuäicio seynd demnach deriey dÄulx alls 
do rt/ Wo sie bey voriger ln Ü E  in das Stecken gerathen/ fortzu- 
führen/ und zu Rechts-erforderlichen Ende zu dringen.

Zomd. Haben Se. Kayserl Königl. M a j. Allerhöchst wei
ters anbefohlen/ daß die im Jahr 1745. durch öffentlichen Druck 
pub1rcirte1uri86jAj()N8- >lorm 2 in ihrer K ra ft/ und Würckung 
verbleiben solle /  ausser jenen Fällen/ wo selbe durch dlese spätere 
Gesatz- gebende Einricht-und Verfassung abgeänderet worden. 
Zum Beschluß endlichen

z i  md. Solle eS mit denen bey dieser ZulUr Stelle zu hat- I 
ten habenden berien eben so/ wie bey denen übrigen I .  Oe. Za. 
t l  L Stellen gepflogen werden.

Gleichwie nun S r .  Kayserl. Königl. M aj. in Kraft Dero 
erlassenen Allergnädigsten ketolurion 6. ä. Wienn den 14. Oeccm. j 
brrs 175z. Diese Gerichts-Ordnung weiters befestiget haben; 
A ls wird auch dieselbe zu Jedermanns Wissen /  und genauer 
Darobhaltung hiemit kund gemacht. Grätz den i .  Zulu 1754.

Larl Gustav Freyherr von Keühl/
?r«Liäem.

L x  L o n lr l io L a c . lls e i. ke^ias-
^ueXlaj. Zuclicii Oele^stj k lix ti ja  
^lilitanbur Int. ^uürire.

Johann Paul Eckardt.


